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Versuch der Beteiligung: § 30 StGB 

- Gilt nur bei Verbrechen! 

- Versuchte Anstiftung: § 30 Abs. 1 StGB 

- Sonstige Vorbereitungshandlungen (Sich-Bereiterklären, Annahme des Erbietens, Verbrechensver-

abredung): § 30 Abs. 2 StGB 

- Rücktritt vom Versuch der Beteiligung: § 31 StGB 

Beteiligung 

(vgl. § 28 Abs. 2 StGB) 

Täterschaft Teilnahme 

Beihilfe, 

§ 27 StGB 

Täter ist, wer eine eigene 

Straftat begeht. 

1. Alleintäterschaft, 

§ 25 Abs. 1 Var. 1 StGB 

2. Mittelbare Täterschaft, 

§ 25 Abs. 1 Var. 2 StGB 

3. Mittäterschaft, 

§ 25 Abs. 2 StGB 

4. Nebentäterschaft 

(nicht gesetzlich gere-

gelt) 

Anstiftung, 

§ 26 StGB 

Teilnehmer ist, wer sich an 

einer fremden Straftat als 

Anstifter oder Gehilfe be-

teiligt. 


